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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REG[ERUNGSRATESDES KANTONS SOLOTHURN
VOM

20, November 1964 ~ 5441

‘ ~.-._ .-

Die Einwohnerg~meinde Olten unterbreitet dem Regierungsrat

den Hausbaulin~np1anEckeAarauerst~~seFa11cei~re zur Genehmigung.

Der Geltungsbereich des ~rwähnten Planes umfasst d~e Parzellen

GB Olten Nrn. 3028, 3106, 3107 und 3293, Mit der vorgesehenen

Ueberbauung, gemäss Projekt von Herrn Ardhitekt WyDe, wird die im

Bebauungsplan Nr. 13 fe~tge1eg±~ Baulinie durch die Südwestecke

des Gebäudes überschritten. Dagegen werden die Uebersichtsverhältnis

se bei der Einmundung der Aarauers~rasse durch die VerkUrzung des

Gebäudes verbessert, weil di~ norciwestliche Gebäudeecke ge~‘enüber

der geltenden Baulinie um ~0 cm ~urückversetzt ist. Die Korroktur

der Baulinie ermöglicht ~rner de~i Falkenwe~ rechtwirikJig in die

Aarauerstrasse einmünden zu lassen,, In der Zeit vom 11. Juli bis

10.. August 1964 erfolgte die öffer~i‘tliohe Planauflag~. Innert iiütz—

hoher Frist sind keine Einsprachen eingereicht worden. Da es sich

nur um eine Abänderung eines bestehenden Planes handelt und keine

Einsprachen vorlagen, war gemäs~ § 15 des kantonalen Baugesetzes

der Gömeind~rat füi~ die Plan~enehmigung zuständig. Diese erfolgte

in der Sitzung des Rat~s vo~ 20. August 1964.

Formell ~iürde das Verfahren richtig durchgeführt.. Materi~hl

ist fo1ge~des zu bemerken: Die vorgesehene Ueberbauung weist fünf

geschosse auf. Unter Berücksichtigung des Mehrlängenzuschlages

ist der gesetzliche Grenz— und Gebäudeabstand, zur Nachbarflegen—

schaft nicht.~,eingehalten. Di~se.r wird zum Haus Nr. 3 am Falkenweg

stark unterschritte~z. Da~jedoch ~.ie Grundstücke auf welchen der

Blockbau projektiert ist und d~s Haus Nr. 3 ~m Falkenwog dem glei~

ehen Eigentümer gehören, erteilte das Bau—Departement mit Schrei

ben vom 20. April 1964 auf Grund von § 21 des NBR eine Ausnahme—

bewilligung für den zu geringen Gebäudeabstand zwischen dem ge

planten Neubau und dem Haus Nr. 3 am Falkenweg. Diese erfolgt~
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jedoch nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass,

1. der ordentliche Gebäudeabstand beim Wiederaufbau zu beachten

sei.

2. ~ienn. das Haus Nr~ 3 am Falkenw.eg.. dere~.inst abgebro.chen werden

sollte.

Im vorgelegten Plan ist jedoch eine neue Grundstückgrenze und

Hausbaulinie zum Haus Nr. 3 am. Falkenweg feptgeleg~, was darauf

hindeutet, dass beabeichtigt ist, dieses Gebaude eventuell zu

verkaufen oder an gleicher Stelle wieder aufzubauen. Mit der

erteilten Ai~snahmebewii1igung ist e~n Neubau zufolge de~ un—

genügenden Gebäudeabst,a~ides aber ~mmögiich. Sollte an Stelle des

beste~aenden zweigeschossigen Geb~.udes Nr. 3 am Falkenweg ein

eingeechossiger Anbau ar~. d~sHauptgeb~.u~e. errichtet werden (nach

evtl. .A ruch des. Geb~ud,es Nr~3), so darf ein soloher ein—

geschossiger Bau keine grös~e~e Ausnützung als das bisherige zwei—

gesohoesige Gebäude ~aufweisen.. A~s d~esem Grunde kann die im Plan

für das Gebäude Nr.. 3 eingQzeichnete Hausbaulinie sowie. die im

~Plan vorgesehene Abparzell.ierui~.g nicht genehmigt werden. Diese

Regelung ist a~l:s.~ öffentlich—rechtliche Eigentumsbeschx‘änkung im

Grundbuch anzumerken..

~Eswird

2~5 c)a~ossen

Der spezielle Bebauungspla~i. ~cke Aar~erstrasse/Falkenweg wird,

soweit er die Hausba~ilinie für das fi~nfgesohossige Gebäude auf den

Parzellen GB Nrn~~ 5326., •3lQ6 uM 3lQ7 sowie die Baulinie längs

des Fa~konweges,(gr1in ~ingetragen). umfasst, genehmigt, Nicht

genehmigt wird.:die Hausbaulini~ des Grundstückes 3293,

Genehmigungsg?bühr: Fr. 24~—‘-
Publikationskosteii:~r...l4~-~-. ~(Staatskanzlei Nr. 888) :

_____ 8.—— (~ Kontokorrent hut der Gemeinde
• • ~——~ : Olten zu verrechnen)

Der Staatsschreiber:

Bau-Departemont (4)
Kant, Hochbauamt (2)
Kant. Tiefbauamt (2)
Jur. Sekretär des Bau—Departementes (2) /
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Kant0 Planungsste~~~ (2), mit Akten und 1 gen. Plan
Kreisbauamt II, Olten, mit 1 gen. Plan
Amtschrejberei Olten, mit 1 gen. Plan
Kant. Finanzverwaltung (2)
Ammannamt der Einwohnergemeinde Olten
B&averwaltung der Einwohnergem~j~~~ Olten, mit 3 gen. Plänen
Amtsblatt (Publikation des Dispositjvs)
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